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Rundschreiben D 08/2025

Neue Anforderungen zur Beteiligung von Kindertraumatologinnen und Kindertraumatologen
am ambulanten Durchgangsarztverfahren (DAV Kind) ab 01.07.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Rundschreiben Nr. 16/2023 vom 07.12.2023 haben wir Sie lUber die neuen Anforderungen zur
Beteiligung am ambulanten Durchgangsarztverfahren (DAV) ab 01.01.2024 informiert.

Ziel der Uberarbeitung war, in Zusammenarbeit mit den arztlichen Berufsverbanden die Attraktivitat
des Durchgangsarztverfahrens zu erhéhen und gleichzeitig die Qualitat und flachendeckende
Versorgung auch in Zukunft zu gewéahrleisten.

Aus gleichen Grunden wurden nunmehr auch die Anforderungen zur Beteiligung von
Kindertraumatologinnen und Kindertraumatologen am ambulanten Durchgangsarztverfahren
(DAV Kind) tUberarbeitet, die zum 01.07.2025 in neuer Fassung in Kraft treten.

Zu lhrer Information haben wir Ihnen nachstehend die wesentlichen Anderungen dargestellt:

Durchgangsérztliche Verfligbarkeit (vormals ,unfallarztliche Bereitschaft")

Die derzeit glltige ,unfallarztliche Bereitschaft" in der Zeit von Montag bis Freitag, 08:00 Uhr bis
18:00 Uhr, wird zu einer ,durchgangsarztlichen Verflugbarkeit* in der Zeit von Montag bis Freitag,
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, weiterentwickelt. Statistiken tber die tageszeitliche Verteilung von
Arbeitsunfallen weisen eine Konzentration in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf. Ein konkretes
und verpflichtendes Zeitfenster fir die Prasenz in der durchgangsarztlichen Praxis ist dabei
erforderlich, da arbeitsunfallverletzte Personen auch von Betrieben, Schulen und Hausérzten dorthin
Uberwiesen werden.
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Fachliche Befahigung

Die fachliche Befahigung fur die Beteiligung erfahrt eine Modifikation. Derzeit ist eine mindestens
zweijahrige Tatigkeit nach der Facharztanerkennung Kinder- und Jugendchirurgie in einer SAV-
oder VAV-KIinik obligatorisch.

Klnftig kdnnen der Bewerber/dem Bewerber hierbei Téatigkeiten im ambulanten oder stationaren
Durchgangsarztverfahren bis zu 12 Monaten anerkannt werden.

Mindestfallzahlen

Die Forderung einer Mindestfallzahl von mindestens 80 erstversorgten, arbeitsunfallverletzten
Kindern im Jahr wird aufgegeben. Diese Mindestfallzahl diente vornehmlich dazu, das Heilverfahren
sowie das Berichts- und Verordnungswesen der gesetzlichen Unfallversicherung administrativ zu
beherrschen. Vor dem Hintergrund der sinkenden Anzahl ambulant tatiger Durchgangsarztinnen und
Durchgangsarzte und der Notwendigkeit der Sicherstellung der durchgangséarztlichen Versorgung in
der Flache erscheint diese Forderung nicht mehr sachgerecht.

Fortbildungsverpflichtungen

Die zertifizierte Fortbildung im Bereich Begutachtungswesen erfahrt eine Erweiterung hinsichtlich
versicherungsrechtlicher Aspekte des SGB VII. Die Arzteschaft kritisierte in der Vergangenheit, dass
auch Arztinnen und Arzte diese Fortbildung regelmé&Rig absolvieren miissten, obwohl sie von den
gesetzlichen Unfallversicherungstragern keine Gutachtenauftrage erhalten wirden.
Versicherungsrechtliche Aspekte des SGB VII besitzen dabei auch fur die Erstellung des
Durchgangsarztberichtes Bedeutung und sind damit fur alle Durchgangsarztinnen und
Durchgangsarzte von Interesse.

Im Sinne einer Gleichbehandlung und Vereinheitlichung innerhalb des Durchgangsarztverfahrens ist
nun auch im DAV Kind die Absolvierung einer Fortbildung in dem Bereich Kindertraumatologie
vorgesehen.

Eingriffsrdume
Hinsichtlich der raumlich-apparativen Ausstattung wird kiinftig nur noch ein Eingriffsraum gefordert.

Eine neu gestaltete Anlage zu den DAV Kind-Anforderungen listet die Ausstattungskriterien auf. Die
zukiinftigen strukturellen Anforderungen fur den Eingriffsraum gelten fiir alle Arztinnen und Arzte, die
ab dem 01.07.2025 am Durchgangsarztverfahren Kind teilnehmen méchten. Fir bereits beteiligte
Arztinnen und Arzte besteht Bestandsschutz. Wenn die Praxis jedoch nach dem 01.07.2025
Ubergeben wird oder neue D-Arztinnen/D-Arzte in die Praxis eintreten, gelten fiir die Uberprifung die
neuen Anforderungen.

Sonografie-Gerat

Ebenfalls neu ist die Forderung eines Sonografie-Gerétes in der durchgangsarztlichen Praxis. Fur
Durchgangsarztinnen und Durchgangsérzte, die bereits beteiligt sind, gilt dabei eine finfjahrige
Ubergangsfrist.

Auslegungsgrundsatze zu den Anforderungen zur Beteiligung am Durchgangsarztverfahren

Die Auslegungsgrundséatze treffen erganzende Regelungen zu den DAV-Anforderungen.
Flankierend zur Weiterentwicklung der DAV-Anforderungen wurden diese bereits zum 01.01.2024
aktualisiert (siehe Anlage).

Seitdem ist es auch ambulant tatigen Durchgangsarztinnen und Durchgangsarzten eingeschrankt
mdglich, arztliche Leistungen zu delegieren. Eine Delegation setzt allerdings voraus, dass die
Durchgangsarztin/der Durchgangsarzt in der Praxis anwesend und kurzfristig zur Unterstitzung
verfugbar ist und sich zuvor davon lberzeugt hat, ob das nachgeordnete arztliche Personal tber die
hierzu notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse verfugt.
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Soweit an einem Praxis-Standort nur eine Durchgangsarztin/ein Durchgangsarzt (und dartber
hinaus auch keine anerkannte standige D-Arzt-Vertreterin/kein anerkannter standiger D-Arzt-
Vertreter) in das Durchgangsarztverfahren eingebunden ist, konnen diese ihre Praxis an einem
ganzen Tag in der Woche schlie3en und sich durchgangsarztlich an einem anderen Standort
vertreten lassen. Aufgrund der reduzierten Prasenzzeit (vgl. durchgangsarztliche Verfligbarkeit)
entfallt die bisherige Alternative, die Praxis an zwei halben Tagen pro Woche schliel3en zu kénnen.

Schlief3lich wurde in den Auslegungsgrundséatzen die Mdglichkeit geschaffen, sogenannte
~Zweigpraxen“ in unterversorgten Regionen ausschlielich fir durchgangsarztliche Sprechstunden
(keine Erstversorgung oder Eingriff) anzuerkennen. Die Anerkennung als Zweigpraxis setzt einen
Antrag an den zustandigen Landesverband der DGUV voraus. Durch die Beschrankung der
Anerkennung einer Zweigpraxis auf durchgangsarztlich unterversorgte Gebiete soll die bestehende
Versorgungsstruktur in Regionen mit ausreichenden Kapazitaten geschitzt werden. Eine
Zweigpraxis muss uber einen Behandlungs- und Untersuchungsraum verfiigen und barrierefrei
erreichbar sein. Eine durchgangsérztliche Verfligbarkeit von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis
16:00 Uhr muss dort jedoch nicht gewahrleistet werden. Die Regelungen zur persénlichen
Leistungserbringung, respektive zu den Delegationsmdglichkeiten, gelten auch in Zweigpraxen.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Freundliche GriRRe
Im Auftrag

Schmitt
Geschéftsstellenleiter

Anlagen
= Anforderungen zur Beteiligung am Durchgangsarztverfahren mit Anlage ,Eingriffsraume*
= Auslegungsgrundséatze
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Durchgangsarztverfahren (DAV Kind)

Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungstrager nach
§ 34 SGB VIl zur Beteiligung von Kindertraumatologinnen und
Kindertraumatologen am Durchgangsarztverfahren (DAV Kind)

In der Fassung vom 01.07.2025

1. Praambel

Altersgrenzen haben aufgrund der grofden
biologischen Variabilitat in der Traumatologie
neben klinischen Befunden (z. B.
abgeschlossenes Knochenwachstum,
biologisches Alter) lediglich eine hinweisende
Bedeutung. Im Sinne dieser Anforderungen
gelten Personen bis zur Vollendung des 15.
Lebensjahres als Kinder.

Am Durchgangsarztverfahren zur Behandlung
arbeitsunfallverletzter Kinder bis zur Vollendung
des 15. Lebensjahres wird eine Arztin/ein Arzt
beteiligt, die/der

1.1 gewahrleistet, dass Qualitat und
Wirksamkeit der Leistungen zur Heilbehandlung
und Rehabilitation dem allgemein anerkannten
Stand der medizinischen Erkenntnisse
entsprechen und den medizinischen Fortschritt
bertcksichtigen,

1.2 Uber die unter 2. - 4. genannte fachliche
Befahigung, personelle und sachliche
Ausstattung verfigt,

1.3 persénlich geeignet ist und

1.4 zur Ubernahme der Pflichten nach 5. bereit
ist.

2. Fachliche Befahigung

2.1 Die Arztin/der Arzt muss zum Fihren der
deutschen Facharztbezeichnung ,Kinder und
Jugendchirurgie“ berechtigt und als solche/r
fachlich und fachlich-organisatorisch
weisungsfrei tatig sein.

Arztinnen/Arzte mit der Facharztbezeichnung
.Kinderchirurgie“ oder der bisherigen
Teilgebietsbezeichnung ,Kinderchirurgie werden
der Facharztin/dem Facharzt fur Kinder- und
Jungendchirurgie gleichgestellt.

2.2 Die Arztin/der Arzt muss zudem nach der
Facharztanerkennung mindestens 24 Monate

- in einer unfallchirurgischen Abteilung, in der
auch Kinder behandelt werden, oder

- in einer kinderchirurgischen Abteilung/Klinik
mit traumatologischem
Aufgabenschwerpunkt

an einem am Verletzungs- oder
Schwerstverletzungsartenverfahren beteiligten
Krankenhaus vollschichtig tatig gewesen sein.

Auf diesen Zeitraum kénnen
kindertraumatologische Tatigkeiten, die bei
einer/einem Durchgangsarztin/Durchgangsarzt
abgeleistet wurden, bis zu einem Umfang von
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12 Monaten angerechnet werden, sofern diese
nach der Facharztanerkennung absolviert
wurden.

Dies ist jeweils durch ein qualifiziertes Zeugnis
der/des verantwortlichen Durchgangsarztin/
Durchgangsarztes nachzuweisen.

Bei Tatigkeiten, die in Teilzeit erbracht wurden,
muss die Teilzeitbeschaftigung mindestens 25 %
der wochentlichen Regelarbeitszeit betragen. Die
geforderten Tatigkeitszeiten verlangern sich in
diesen Fallen entsprechend.

2.3 Fir Arztinnen/Arzte, die ihre fachliche
Qualifikation im Ausland erworben haben, gelten
die fachlichen Anforderungen nach Ziffer 2.2. als
erfullt, sofern die Gleichwertigkeit von der
zustandigen deutschen Landesarztekammer
anerkannt wurde.

Zum Erwerb der Kenntnisse nach Ziffer 2.4.2.
und 2.4.3. ist - nach Anerkenntnis der im Ausland
erworbenen Qualifikation durch die zustandige
deutsche Landesarztekammer - eine mindestens
6-monatige, vollschichtige
kindertraumatologische Tatigkeit bei einer
Durchgangsarztin/einem Durchgangsarzt zu
absolvieren.

Bei Tatigkeiten, die in Teilzeit erbracht werden,
muss die Teilzeitbeschaftigung mindestens 25 %
der wochentlichen Regelarbeitszeit betragen. Die
geforderten Tatigkeitszeiten verlangern sich in
diesen Fallen entsprechend.

2.4 Erforderlich fir eine Beteiligung am
Durchgangsarztverfahren sind ferner:

2.4.1 erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar
zur Einfuhrung in die Durchgangsarzttatigkeit,
das nicht langer als zwei Jahre zurtick liegt.

2.4.2 eingehende Erfahrungen im
durchgangsarztlichen Berichts-,
Verordnungswesen und in der
Gutachtenerstellung,

2.4.3 eingehende Erfahrungen in der Einleitung
von MalRnahmen zur Teilhnabe am Arbeitsleben,
an Bildung und zur sozialen Teilhabe,

2.4.4 eine nach der Facharzt-Weiterbildung
ausgeubte kinderchirurgische Tatigkeit mit
traumatologischem Aufgabenschwerpunkt, die
nicht langer als drei Jahre unterbrochen worden
ist, es sei denn, die Arztin/der Arzt weist noch
genugende kindertraumatologische Kenntnisse
nach.

3. Personelle Ausstattung

Es missen mindestens zwei medizinische
Assistenzkrafte standig anwesend sein, davon
mindestens eine mit abgeschlossener
Ausbildung.

4. Sachliche Ausstattung

4.1 Die hygienischen Anforderungen an die
baulich-funktionelle und betrieblich-
organisatorische Gestaltung richten sich
entsprechend der besonderen Aufgabenstellung
in der kindertraumatologischen Versorgung nach
den Bestimmungen des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und den
Empfehlungen der Kommission fir
Krankenhaushygiene und Infektionspravention
(KRINKO) sowie der Hygieneverordnungen der
Bundeslander.

4.2 Die Praxis muss barrierefrei zuganglich
und entsprechend ausgestattet sein.

4.3 Es mussen mindestens vorhanden sein:

4.3.1 Untersuchungs- und Behandlungsraume in
ausreichender Anzahl.

4.3.2 Ein Eingriffsraum (siehe Anlage
»Eingriffsraume®).

4.3.3 Sterilisationsraum mit
normenentsprechender Sterilisationsmoglichkeit
(sofern nicht extern vergeben oder
Einwegmaterial Verwendung findet).




4.3.4 Réntgenraum mit einer Rontgenanlage
mindestens des Anwendungsbereiches Skelett
der Strahlendiagnostik/-therapie-Vereinbarung
der Kassenarztlichen Bundesvereinigung in der
jeweils gultigen Fassung.

Ersatzweise ist die Nutzung einer externen
Rdéntgenanlage moglich, sofern sich diese
witterungsunabhangig und barrierefrei flr
Unfallverletzte erreichen lasst.

4.3.5 Sonografiegerat mindestens des
Anwendungsbereiches Bewegungsapparat
gemald Anlage Il zur Vereinbarung von

QualitatssicherungsmalRnahmen nach § 135 Abs.

2 SGB V zur Ultraschalldiagnostik (Ultraschall-
Vereinbarung) in der jeweils glltigen Fassung.

Fir D-Arztinnen und D-Arzte, die bis zum
01.07.2025 bereits beteiligt sind, gilt eine
Ubergangsfrist bis zum 01.07.2030.

4.3.6 Kindgerechte Wartezone

5. Pflichten

5.1 Die Durchgangsarztin/der Durchgangsarzt
verpflichtet sich, die durchgangsarztliche
Tatigkeit in Ubereinstimmung mit den
Regelungen und unter Anwendung des
Vertrages Arzte/Unfallversicherungstrager
(Arztevertrag) in der jeweils geltenden Fassung
auszulben.

Die Durchgangsarztin/der Durchgangsarzt
verpflichtet sich ferner:

5.2 die durchgangsarztliche Tatigkeit
personlich und unter Beachtung der Grundsatze
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
auszuiben,

5.3 die durchgangsarztliche Verfligbarkeit
mindestens in der Zeit von Montag bis Freitag
von 9.00 bis 16.00 Uhr mit der Mdglichkeit
durchgangsarztlicher Vertretungsregelungen zu
gewahrleisten,

5.4 die fur die Unfallversicherungstrager
erforderlichen Dokumentationsarbeiten,
Begutachtungen sowie Berichterstattungen
fristgerecht durchzuflihren und insbesondere
Durchgangsarztberichte unverzuglich zu
erstatten,

5.5 zur Teilnahme am elektronischen
Datenaustausch (Berichte, Rechnungen)
zwischen Leistungserbringern und
Unfallversicherungstragern,

5.6 an MalRnahmen der gesetzlichen
Unfallversicherungstrager zur Qualitatssicherung
und deren Umsetzung mitzuwirken,

5.7 die Verlegungspflichten nach dem
Verletzungsartenverzeichnis einzuhalten,

5.8 die flr die Versorgung
Arbeitsunfallverletzter erforderliche Ausstattung
der Praxis/des Krankenhauses stets auf dem
aktuellen Stand der medizinischen und
medizinisch-technischen Entwicklung zu halten,

5.9 zur standigen kindertraumatologischen
Fortbildung,

5.10 in dem Funf-Jahres Zeitraum nach 6.4 an
jeweils einer der nachfolgend genannten, von der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) zertifizierten Fortbildung erfolgreich
teilzunehmen:

- Fortbildung in den Bereichen
Rehabilitationsmanagement und
Rehabilitationsmedizin,

- Fortbildung in den Bereichen
Begutachtungswesen und
versicherungsrechtliche Aspekte des SGB VI,

- Fortbildung in dem Bereich
Kindertraumatologie,

5.11 in dem Flnf-Jahres-Zeitraum nach 6.4 an
zwei unfallmedizinischen Tagungen der DGUV-
Landesverbande teilzunehmen,




5.12 jede Anderung in den die Tatigkeit
betreffenden Verhaltnissen umgehend dem
zustandigen Landesverband der DGUV
mitzuteilen (z. B. Praxisverlegung, raumliche
Praxisumgestaltung, Anderung der Rechtsform,
Umstrukturierung der Kilinik),

5.13 jederzeit durch den zustandigen
Landesverband der DGUV die Erflllung der
Anforderungen Uberprifen zu lassen,

5.14 Aufforderungen der
Unfallversicherungstrager im Zusammenhang mit
der Steuerung des Heilverfahrens
nachzukommen,

5.15 das Reha-Management der
Unfallversicherungstrager zu unterstitzen.

6. Beteiligung

6.1 Die Beteiligung am
Durchgangsarztverfahren erfolgt auf Antrag der
Arztin/des Arztes durch Verwaltungsakt des
zustandigen Landesverbandes der DGUV.

6.2 An einem Standort eines Krankenhauses
kénnen nicht mehrere kinderchirurgische
Durchgangsarztinnen/Durchgangsarzte beteiligt
werden.

6.3 Die Beteiligung endet (auflésende
Bedingung)

6.3.1 bei Standortverlegung, Standortaufgabe
oder auf Wunsch der Durchgangsarztin/des
Durchgangsarztes,

6.3.2 bei Ausscheiden der Durchgangsarztin/des
Durchgangsarztes aus den Diensten des
Krankenhauses bzw. aus der Arztpraxis/MVZ, in
dem die durchgangsarztliche Tatigkeit ausgelbt
wird.

6.4 Die Beteiligung wird jeweils nach flnf
Jahren Uberpriift. Der erste Funf-Jahres-Zeitraum
beginnt mit dem auf die Beteiligung folgenden
Kalenderjahr.

6.5 Die Beteiligung wird widerrufen,

6.5.1 wenn die Durchgangsarztin/der
Durchgangsarzt in dem Finf-Jahres-Zeitraum
nach 6.4. die unter 5.10. und 5.11.
beschriebenen Fortbildungspflichten nicht erfillt
hat,

6.5.2 wenn die personelle und sachliche
Ausstattung nicht mehr diesen Anforderungen
entspricht,

6.5.3 bei schwerwiegender oder wiederholter
Pflichtverletzung.

6.6 Wurde die Beteiligung nach 6.5 widerrufen,
ist eine erneute Beteiligung nicht moglich.
Hiervon kann der zustandige Landesverband der
DGUV eine Ausnahme zulassen, wenn
wesentliche Anderungen der Verhaltnisse
eingetreten sind, die einen Wegfall der
Widerrufsgriinde erwarten lassen.
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Eingriffsraume

Raumliche und sachliche Anforderungen an Eingriffsraume
gemal Anforderungen der gesetzlichen
Unfallversicherungstrager nach § 34 SGB VIl zur Beteiligung
am Durchgangsarztverfahren (DAV)

In der Fassung vom 1. Januar 2024

Praambel

Die Durchgangsarztanforderungen und auch die Anforderungen fur die akutstationaren
Heilverfahren verwenden seit jeher fur einfache operative Malnahmen, insbesondere bei
ambulanter Notfall-/Akutversorgung Unfallverletzter den Begriff Eingriffe bzw. Eingriffsraum.

Die KRINKO-Empfehlungen zur Pravention von postoperativen Wundinfektionen von 2018 haben
die Unterscheidung zwischen Operation und Eingriff aufgegeben und unterscheiden hinsichtlich
des Risikos einer postoperativen Infektion (SSI = Surgical Site Infection) Operationen einerseits
und Operationen mit geringem oder sehr geringem SSI-Risiko. Die Operationen mit geringem
oder sehr geringem Infektionsrisiko entsprechen den friiheren Eingriffen. Die KRINKO-
Empfehlungen umfassen, entgegen der friiheren Fassung, aktuell keine abgeschlossene
Auflistung von Operationen mit geringem oder sehr geringem SSI-Risiko. Es werden nur
beispielhaft Operationen angefiihrt, was die Abgrenzung im Einzelfall schwierig macht,
insbesondere wenn diese im Rahmen der Notfall- oder Akutversorgung unter Zeitdruck erfolgen
muss. Aus der Zuordnung ergeben sich jedoch unterschiedliche raumliche Anforderungen.

Weil im Zusammenhang mit den o. g. Anforderungen sich die Begrifflichkeiten Eingriffe und
Eingriffsraum etabliert haben, soll auch weiterhin daran festgehalten werden, allerdings unter
Berticksichtigung der o G. KRINKO-Empfehlungen und den Besonderheiten im Rahmen
ambulanter Notfall- und Akutversorgung in Notaufnahmen von Krankenhausern und
durchgangsarztlichen Praxen.

Fur die Durchgangsarzttatigkeit ist ein Eingriffsraum erforderlich.

Die folgenden raumlichen und sachlichen Anforderungen an diesen Eingriffsraum unterscheiden
sich dahingehend, ob innerhalb des Gebaudes, in dem die Durchgangsarzttatigkeit ausgeubt
wird, zusatzlich zu diesem Eingriffsraum ein gesonderter Bereich fur Operationen mit geringem
oder héherem SSI-Risiko vorhanden ist. Dieser muss barrierefrei erreichbar und kurzfristig
verfugbar sein. Durchgangsarztinnen und Durchgangsarzte, die in ihrer Praxis oder am Standort
des Krankenhauses Uber eine solche zusatzliche Versorgungsmaoglichkeit nicht verfligen,
mussen in ihrer Praxis oder in der Notfallambulanz mindestens tUber einen Eingriffsraum der
Kategorie A verflgen. Fur alle anderen ist ein Eingriffsraum der Kategorie B ausreichend.



Anforderungen an Eingriffsraume

Zum 1. Januar 2024

Eingriffsraum Kategorie A

Ziffer

1

21

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.1

212

213

Raum/Bereich

Allgemeines

Eingriffsraum

GrolRe

Wandgestaltung

Arbeitsflache

Schranke, Hange-
schranke

Bodenbelag
Raumdecke

OP-Tisch

OP-Lampe

Notstromversorgung

EDV-Ausstattung

Be- und Entliiftung Gber

Fenster

Raumlufttechnische

Anlage (RLT-Anlage)

Heizkdrper

Anforderungen

Der Eingriffsbereich sollte in einem verkehrsberuhigten, vor unbefugtem Betreten
gesicherten Bereich liegen.

Die Ausstattung des Eingriffsraumes sollte sich auf das fiir die Eingriffe
Notwendige beschranken.

Die Raumgréfe muss so bemessen sein, dass um den OP-Tisch ausreichend
Platz ist, um eine freie Personenbewegung um den Patienten zu ermdglichen
und bendtigte Instrumententische aufzustellen.

Unter Bericksichtigung der Mindestabstandsmafie und Bewegungsflachen
sollten 20 m? nicht mafgeblich unterschritten werden.

Wischdesinfizierbare Oberflachen (z. B. Befliesung, Glasfaser-Vliestapete mit
Latexanstrich (EN 13300 Nassabriebbestandigkeit Klasse 1)). An typischen
AnstoRstellen des Inventars sind Rammschutze (bevorzugt aus Edelstahl oder
Hartkunststoffplatte) anzubringen.

Glatt, abwischbar (desinfektionsmittelbestandig), fugenfrei ausgefiihrt,
ausreichend groR fiir Bereitstellung von Materialien und Richten von
Instrumenten, ggf. hochgezogene wischbestandige Hinterkante zur Wand mit
entsprechender Verfugung (z. B. aus Edelstahl oder Hartkunststoff).

Decken-, wand- und bei aufgestellten Schranken bodenbiindig, keine Spalten
oder horizontalen Stufen. Verfugung der Ubergange zu Decke, Wand und
Boden.

Desinfektionsmittelbestandig, dichtsitzende, gut verfugte, hohe Scheuerleiste.
Glatt, geschlossen. Beleuchtung deckenbuindig.

Héhenverstellbar und mit Einstellméglichkeiten fiir die individuelle
Extremitatenlagerung, glatte, abwischbare Flache.

OP-Leuchte gemaR (DIN 60601-2-41), schwenkbare Wand- oder
Deckenaufhangung.

Fir einen Eingriff eingesetzte elektrisch betriebene Medizingerate sind mit einer
unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) abzusichern.

Fir die Dokumentation genutzte EDV-Gerate sollten im Vorbereich positioniert
werden. Sofern sich diese ausnahmsweise im Eingriffsraum befinden, hat der
gesamte PC einschlieRlich Tastatur und Bildschirm wischdesinfizierbar zu sein
und keine Liftungsschlitze aufweisen (gekapseltes System)

Fensterliiftung ausreichend, sofern eine ausreichende Be- und Entliftung
gewahrleistet werden kann. Von auf3en sollen an den Fenstern reinigbare
Insektengitter angebracht werden.

Nicht erforderlich.

Ist eine solche aus klimaphysiologischen Griinden, zur Abfiihrung von
Narkosegasen oder anderen gefahrlichen Substanzen, wie chirurgischem Rauch
und/oder bei besonderen Anforderungen an die vorhandenen technischen
Gerate erforderlich, muss diese mindestens die Anforderungen der DIN1946-4
an die Raumklasse |l erfillen. Ggf. sind zusétzlich endstédndige Schwebstofffilter
(H13/14) bei langer dauernder Exposition von offenem Sterilgut (z.B.
Herzkatheterlabor) an den Luftausl&ssen im Eingriffsraum vorzusehen.

Soweit Heizkdrper erforderlich sind, sind sog. Hygieneheizkérper mit glatten
Oberflachen und gut zuganglich fiir die Wischdesinfektion zu verwenden.
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Anforderungen an Eingriffsraume
Zum 1. Januar 2024

Ziffer

3

Raum/Bereich

Personalumkleide

Waschplatz

Patientenumkleide
Ruheraum

Entsorgungs- und
Putzraum

Kombination von
Raumen

Anforderungen

Bei kleinerem Umfang und geringem Personalbedarf der geplanten Eingriffe,
Einkammerschleuse méglich mit Trennung in einen reinen und einen unreinen
Bereich, die mindestens lber folgende Ausriistung verflgt:

Genligend Hakenleisten mit ausreichendem Abstand untereinander oder Spinde
flir das Ablegen/Aufhangen der Arbeitskleidung

Schrank (ggf. auch Regal) fiir die benétigte Bereichskleidung und -schuhe
Wandhalter oder Ablage fir Mund-Nasen-Schutze und Kopfhauben

Abwurf fir benutzte Kleidung und Schuhe

Waschbecken aufderhalb des Eingriffsraumes; hier erfolgt auch die chirurgische
Héandedesinfektion vor den Eingriffen.

mit dem Ellenbogen oder beruihrungslos bedienbare Armatur, Wasserstrahl darf
nicht in den Siphon gerichtet sein.

Wandflachen hinter Waschplatz feuchtigkeitsbesténdig (z. B. Edelstahl oder
Fliese, d. h. kein Holz)

Uhr mit Sekundenzeiger oder Timer zur Uberpriifung der Einwirkzeit des
Handedesinfektionsmittels

Abwurf fir Papierhandtiicher, z. B. als oberhalb des Bodenniveaus befestigter,
abwischbarer Korb

VerschlieRbare Unterbringungsmaglichkeit fiir Bekleidung und Wertsachen.
geeignete Liege(n)

Edelstahlarbeitszeile mit Waschbecken, Ausgussbecken, ausreichend grof3er
Arbeitsflache und dem Lagerbedarf angemessen dimensionierten
Schranksystemen, ggf. dezentrales Desinfektionsmittel-Dosiergerat (geman
Richtlinie der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung des Robert
Koch-Institutes und der Kommission fiir Krankenhaushygiene und
Infektionspravention).

Die Rdume zu Ziff. 3 bis 6 kdnnen bei entsprechender Gréf3e und hygienisch
einwandfreier Aufteilung auch kombiniert genutzt werden.

Eingriffsraum Kategorie B

Ziffer

1

Raum/Bereich

Allgemeines

Eingriffsraum

Personalumkleide

Waschplatz

Anforderungen

Die Ausstattung des Eingriffsraumes sollte sich auf das fur die Eingriffe
Notwendige beschranken.

Fir die Ausgestaltung des Eingriffsraumes gelten die Ziffern 2.1. bis 2.13 der
Kategorie A.

Nicht notwendig.

Waschbecken vorzugsweise in einer Nische vor oder im Eingriffsraum; hier
erfolgt auch die chirurgische Handedesinfektion vor den Eingriffen. Sofern es
sich im Eingriffsraum befindet, ist ein ausreichender Spritzschutz zum
Eingriffsbereich sicherzustellen

mit dem Ellenbogen oder bertihrungslos bedienbare Armatur, Wasserstrahl darf
nicht in den Siphon gerichtet sein.

Wandflachen hinter Waschplatz feuchtigkeitsbestandig (z. B. Edelstahl oder
Fliese, d. h. kein Holz)

Uhr mit Sekundenzeiger oder Timer zur Uberpriifung der Einwirkzeit des
Handedesinfektionsmittels

Abwurf fir Papierhandtiicher, z. B. als oberhalb des Bodenniveaus befestigter,
abwischbarer Korb
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Anforderungen an Eingriffsraume
Zum 1. Januar 2024

Ziffer

Raum/Bereich
Patientenumkleide
Ruheraum

Entsorgungs- und
Putzraum

Anforderungen
Nicht notwendig.
Nicht notwendig.

Der allgemeine Entsorgungs- und Putzraum ist ausreichend.
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SVLFG Y DGUV

Sozialversicherung fiir Landwirtschaft, Deutsche _GeSEtZ“Che
Forsten und Gartenbau Unfallversicherung
Spitzenverband

Auslegungsgrundsatze

zu den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungs-
trager zur Beteiligung am Durchgangsarztverfahren
(in der Fassung vom 01.01.2024)!

Stand: 01.01.2024

Ziffer 2.1 (Fachliche und fachlich-organisatorische Weisungsfreiheit)

Die medizinische und organisatorische Weisungsfreiheit von angestellten Durchgangsarztinnen (D-
Arztinnen) und Durchgangsérzten (D-Arzten) ist insbesondere an folgende Voraussetzungen
geknipft:

* Freie Entscheidungsmadglichkeit Gber die anzuwendenden Behandlungsmethoden.

» Eigenes Personal in ausreichender Zahl, Uber das eine direkte Weisungs- und Dispo-
sitionsbefugnis besteht, muss zur Verfligung stehen.

» Dispositionsmoglichkeit tber notwendige R&ume und Sachmittel.

Ziffer 5.2 (Personliche Leistungserbringung)

Am Durchgangsarztverfahren beteiligte Arztinnen und Arzte haben im Heilverfahren der gesetzlichen
Unfallversicherung eine besondere Stellung: Einerseits entscheiden sie nach Art und Schwere der
Verletzung tber die weitere Heilbehandlung und nehmen damit 6ffentlich-rechtliche Aufgaben fur die
gesetzlichen Unfallversicherungstrager wahr. Andererseits filhren sie die Heilbehandlung von
Arbeitsunfallverletzten selbst durch, um eine besondere unfallmedizinische Behandlung zu
gewahrleisten (8 34 Abs. 1 SGB VII). Arbeitsunfallverletzte Personen sind verpflichtet, sich bei einer
D-Arztin/einem D-Arzt vorzustellen. Die Pflicht zur persoénlichen Leistungserbringung ist daher
unabdingbar. An diese sind besondere Anforderungen zu stellen. Die unterschiedliche
Aufgabenstellung der ambulant tatigen D-Arztinnen/D-Arzte und der an beteiligten Krankenh&usern
tatigen D-Arztinnen/D-Arzte ist zu beriicksichtigen.

D-Arztinnen/D-Arzte kénnen sich nach MaRRgabe der Durchgangsarzt-Anforderungen und der
nachfolgenden Ausfihrungen in ihren Praxis-/Ambulanzrdumen (nachfolgend Standort genannt)

! gilt auch fur die “Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungstréger nach § 34 SGB VIl zur Beteiligung von
Kinderchirurgen am Durchgangsarztverfahren (in der Fassung vom 01.07.2012)"




vertreten lassen (§ 24 Abs. 4 Vertrag Arzte/Unfallversicherungstrager). Es werden zwei
Vertretungsformen unterschieden:

» Die Standige Vertretung bei Anwesenheit, als auch bei (regelméf3ig wiederkehrender)
Abwesenheit der D-Arztin/des D-Arztes. Sie kann nur durch vom Landesverband der DGUV
anerkannte Standige Vertreterinnen/Vertreter im Durchgangsarztverfahren erfolgen. Die
Anerkennung ist von der D-Arztin/vom D-Arzt beim zustandigen Landesverband der DGUV zu
beantragen.

* Die voribergehende Vertretung im Falle der Abwesenheit durch

- Fortbildung,
- Urlaub oder
- Krankheit,

wenn eine Standige Vertretung nicht zur Verfligung steht. Die voriibergehende Vertretung ist nur
durch eine Facharztin/einen Facharzt fur Orthopadie und Unfallchirurgie oder einer Fachéarztin/
einen Facharzt fur Chirurgie (Muster-WBO vor 2005)2 mit Kenntnissen Uber die Heilverfahren der
gesetzlichen Unfallversicherung, einschlie3lich des Berichts- und Verordnungswesens, maoglich.

Umfasst der Vertretungszeitraum mehr als 4 Wochen, ist dartber unverzuglich der zustandige
Landesverband der DGUV zu informieren, der tber die Vertretung, bzw. deren Fortsetzung
entscheidet.

Sowohl bei der voriibergehenden als auch der Standigen Vertretung bleibt die letztendliche
Verantwortung der D-Arztin/des D-Arztes unberiihrt.

1. Ambulant tatige D-Arztinnen/D-Arzte

Ambulant tatige D-Arztinnen/D-Arzte konnen in einer Praxis, einem MVZ, einer sonstigen
Berufsaustibungsgemeinschaft oder einem Krankenhaus ohne Beteiligung an den stationaren
Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung tétig sein.

Delegationsfahige durchgangséarztliche Leistungen

Die folgenden Leistungen gehéren zu den Kernaufgaben, die die D-Arztin/der D-Arzt grundséatzlich
personlich zu erbringen hat.

«  Anamnese,

* Indikationsstellung,

e Untersuchung des Patienten, einschlief3lich invasiver diagnostischer Leistungen und Hinzuziehung
anderer Fachdisziplinen zur Klarung der Diagnose und zur Mitbehandlung im Rahmen der
Erstversorgung,

e Diagnosestellung,

» Aufklarung und Beratung des Patienten,

2 fur am Durchgangsarztverfahren beteiligte Kinderchirurgen/-innen kann dies auch ein/eine zum Fiihren der deutschen
Facharztbezeichnung Kinderchirurgie oder der bisherigen deutschen Teilgebietsbezeichnung Kinderchirurgie berechtigte/-r
Arzt/Arztin sein.

217




« Erstversorgung (8 9 Arztevertrag), einschlieBlich der Ausstellung der in diesem Zusammenhang
notwendigen Bescheinigungen und Verordnungen

* Entscheidung uber die Therapie im Rahmen der Erstversorgung.

e Durchfiihrung der allgemeinen Heilbehandlung

Die vorgenannten Leistungen kénnen an Arztinnen/Arzte, die sich in Weiterbildung zur Facharztin/zum
Facharzt fur Orthopadie und Unfallchirurgie? befinden oder Uber eine solche Facharztanerkennung
bereits verfligen, delegiert werden, wenn

+ die D-Arztin/der D-Arzt in der Praxis anwesend kurzfristig zur Unterstiitzung verfiigbar ist
und

+ die D-Arztin/der D-Arzt sich zuvor davon tiberzeugt hat, dass die weiterzubildende Arztin/der
weiterzubildende Arzt bzw. die Facharztin/der Facharzt Uber ausreichende Erfahrungen in der
Erbringung dieser fachbezogenen Leistungen sowie Uber Grundkenntnisse im Berichts- und
Verordnungswesen der gesetzlichen Unfallversicherung verfugt.

Nicht delegationsfahige durchgangsarztliche Tatigkeiten

Die nachfolgend genannten Leistungen sind héchstpersonlich von der D-Arztin/dem D-Arzt oder von
anerkannten Standigen Vertreterinnen/Vertretern zu erbringen:

» Durchfihrung der besonderen Heilbehandlung, einschliel3lich der Kernleistungen operativer
Eingriffe und invasiver Therapien

e Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln

+ Uberprufung der Diagnose einschlieRlich Auswertung der Befunde beim Einsatz der
Rontgendiagnostik und ggf. anderer bildgebender Verfahren im unmittelbaren Zusammenhang mit
der Beurteilung von Art oder Schwere der Verletzung, insbesondere anlasslich der
durchgangsarztlichen Berichterstattung (Durchgangsarztbericht - F 1000, Verlaufsbericht - F 2100)

» Entscheidung Uber die Einleitung besonderer oder allgemeiner Heilbehandlung

« Unterzeichnung/verantwortliche Freigabe der Berichte im Durchgangsarztverfahren, insbesondere
des Durchgangsarztberichtes und des Verlaufsberichtes

Kann die D-Arztin/der D-Arzt diese Leistungen nicht personlich erbringen, muss sie/er sich von einer
vom Landesverband anerkannten Standigen Vertreterin oder einem anerkannten Standigen Vertreter
im Durchgangsarztverfahren am Standort vertreten lassen. Ist eine anerkannte Standige Vertreterin
oder anerkannter Standiger Vertreter im Durchgangsarztverfahren nicht vorhanden, darf im Falle der
voriibergehenden Abwesenheit (Fortbildung, Urlaub, Krankheit) die Delegation auf eine Arztin/einen
Arzt am Standort erfolgen, wenn diese/dieser die Anforderungen flr die voribergehende Vertretung
im Durchgangsarztverfahren erftillt. Die Hinweise zur zeitlichen Begrenzung der voriibergehenden
Vertretung im Durchgangsarztverfahren sind zu beachten.

3 fir am Durchgangsarztverfahren beteiligte Kinderchirurgen/-innen kann dies auch ein/eine Arzt/Arztin in Weiterbildung zum Facharzt
Kinderchirurgie sein.




2. Am Krankenhaus tatige D-Arztinnen/D-Arzte

Die nachfolgenden Ausfiihrungen gelten fur D-Arztinnen/D-Arzte an Krankenh&usern mit Beteiligung
an den stationaren Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung (stationares
Durchgangsarztverfahren, Verletzungsarten- oder Schwerstverletzungsartenverfahren) und
beinhalten sowohl die ambulante als auch stationdre Versorgung. Sie gelten auch fur Versorgungen
auBerhalb der unfallarztlichen Bereitschaftszeiten nach Ziffer 5.3 der Durchgangsarzt-Anforderungen.
Spezielle Forderungen aufgrund einer bestehenden Beteiligung an den stationaren Heilverfahren zur
Verfugbarkeit der Fachkompetenz ,Spezielle Unfallchirurgie* bleiben hiervon unberthrt.

Delegationsfahige durchgangsarztliche Tatigkeiten

Zu den delegationsfahigen durchgangsarztlichen Tétigkeiten zahlen:

¢ Anamnese,

 Indikationsstellung,

« Untersuchung des Patienten, einschlief3lich invasiver diagnostischer Leistungen und Hinzuziehung
anderer Fachdisziplinen zur Klarung der Diagnose und zur Mitbehandlung im Rahmen der
Erstversorgung,

» Diagnosestellung,

* Aufklarung und Beratung des Patienten,

« Erstversorgung (8 9 Arztevertrag), einschlieBlich der Ausstellung der in diesem Zusammenhang
notwendigen Bescheinigungen und Verordnungen,

* Entscheidung Uber die Therapie im Rahmen der Erstversorgung

e Durchfuihrung der allgemeinen Heilbehandlung

Die vorgenannten Leistungen konnen an Arztinnen/Arzte, die sich in Weiterbildung zur Fach-
arztin/zum Facharzt fir Orthopadie und Unfallchirurgie befinden, delegiert werden, wenn

» eine Facharztin/ein Facharzt mit den fachlichen Voraussetzungen zur voribergehenden Vertretung
im Durchgangsarztverfahren kurzfristig zur Unterstitzung verflgbar ist (im Tagdienst anwesend,
aufRerhalb dieser Zeit innerhalb von 30 Min. im Rufdienst)

und

« die D-Arztin/der D-Arzt sich zuvor davon tiberzeugt hat, dass die weiterzubildende Arztin/der
weiterzubildende Arzt Gber ausreichende Erfahrungen in der Erbringung dieser fachbezogenen
Leistungen sowie Uber Grundkenntnisse im Berichts- und Verordnungswesen der gesetzlichen
Unfallversicherung verflgt.

Beschrankt delegationsfahige durchgangséarztliche Tatigkeiten

» Durchfiihrung der besonderen Heilbehandlung, einschlieZlich der Kernleistungen operativer
Eingriffe und invasiver Therapien
e Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln.

Diese Leistungen kénnen auf nachgeordnete Facharztinnen/Facharzte, die die fachlichen
Anforderungen fur die voriibergehende Vertretung im Durchgangsarztverfahren erfiillen, delegiert
werden, wenn die D-Arztin/der D-Arzt sich zuvor davon liberzeugt hat, dass die Fachérztin/der
Facharzt Uber ausreichende Erfahrungen in der Erbringung dieser fachbezogenen Leistungen sowie




Uber Grundkenntnisse im Berichts- und Verordnungswesen der gesetzlichen Unfallversicherung
verfugt.

Nicht delegationsfahige durchgangsarztliche Tatigkeiten

Die nachfolgend genannten Leistungen sind héchstpersoénlich von der D-Arztin/dem D-Arzt oder
anerkannte Standige Vertreterin/Vertreter zu erbringen:

+ Uberprufung der Diagnose einschlieRlich Auswertung der Befunde beim Einsatz der
Roéntgendiagnostik und ggf. anderer bildgebender Verfahren im unmittelbaren Zusammenhang mit
der Beurteilung von Art oder Schwere der Verletzung, insbesondere anlésslich der
durchgangsarztlichen Berichterstattung (Durchgangsarztbericht - F 1000, Verlaufsbericht - F 2100)

e Entscheidung Uber die Einleitung besonderer oder allgemeiner Heilbehandlung

* Unterzeichnung/verantwortliche Freigabe der Berichte im Durchgangsarztverfahren, insbesondere
des Durchgangsarztberichtes und des Verlaufsberichtes

Nur fir D-Arztinnen/D-Arzte an einem Krankenhaus mit Beteiligung am stationaren Durch-
gangsarztverfahren gilt folgende Ausnahmeregelung:

Kann die D-Arztin/der D-Arzt die nicht delegationsfahigen Tatigkeiten infolge voriibergehender
Abwesenheit (Fortbildung, Urlaub, Krankheit) nicht selbst erbringen und ist eine anerkannte Standige
Vertreterin oder ein anerkannter Standiger Vertreter im Durchgangsarztverfahren nicht vorhanden,
darf eine Delegation auf eine Arztin/einen Arzt erfolgen, die/der die Anforderungen fur die
voruibergehende Vertretung im Durchgangsarztverfahren erfillt. Die Hinweise zur zeitlichen
Begrenzung der vorubergehenden Vertretung im Durchgangsarztverfahren sind zu beachten.

Ziffer 5.3 (durchgangsarztliche Verflugbarkeit)

Der Begriff ,durchgangsarztliche Verfugbarkeit* erfordert grundsatzlich die Prasenz der D-Arztin/des
D-Arztes in der Praxis.

Innerhalb der durchgangsarztlichen Verfligbarkeit (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr)
besteht fir ambulant tatige D-Arztinnen und D-Arzte (vgl. vorstehende Ausfihrungen unter Pkt. 1.)
die Mdglichkeit, sich an einem Tag in der Woche durch eine andere D-Arztin/einen anderen D-Arzt
an einem anderen Standort vertreten zu lassen. Primér anzustreben ist eine Vertretung durch
anerkannte Standige Vertreterinnen/Vertreter (s. Ziffer 5.2) am Standort. Ist dies nicht moglich, kann
die Vertretung durch die D-Arztin/den D-Arzt erfolgen, sofern deren/dessen Standort nicht weiter als
10 km entfernt oder innerhalb von 30 Minuten erreichbar ist. Diese Vertretungsregelung ist durch
schriftliche Vereinbarung mit der/dem vertretenden D-Arztin/D-Arzt sicherzustellen. Auf diese
Vertretungsregelung ist durch Aushang am Praxiseingang, Ansage auf dem Anrufbeantworter und
ggof. Eintrag auf der Internet-Homepage hinzuweisen.

Soweit am Standort mehr als eine Arztin/ein Arzt in das Durchgangsarztverfahren eingebunden sind
(D-Arztbeteiligung, Standige Vertretung), ist die durchgangséarztliche Verfiugbarkeit innerhalb der
Praxis zu gewahrleisten.

Ziffer 6.3.1 (Ruhen der d-arztlichen Tatigkeit)

Auf Antrag ist ein Ruhen der d-&rztlichen Tatigkeit fir den Zeitraum von l&ngstens drei Jahren
maglich. Innerhalb dieses Zeitraums erfolgt keine erneute Prifung der fachlichen Beféhigung.




Regelung fir d-arztliche Zweigpraxis

Die D-Arztin/der D-Arzt hat die Mdglichkeit, in unterversorgten Gebieten Sprechstunden in
Zweigpraxen anzubieten. Eine d-arztliche Zweigpraxis ist beim Landesverband zu beantragen.

Von einer Unterversorgung ist auszugehen, wenn zum Antragszeitpunkt

« das Verhaltnis von D-Arztinnen/D-Arzten zu Einwohnern in einem Landkreis oder einer
kreisfreien Stadt schlechter ist als 1:30.000
oder

+ in einer Region innerhalb von 30 Minuten keine D-Arztin/kein D-Arzt zu erreichen ist, die in einer
Praxis, einem MVZ oder einer sonstigen Berufsausibungsgemeinschaft tatig sind.

In der Zweigpraxis kann eine wohnortnahe, ambulante d-arztliche Weiterbehandlung erfolgen. Die
Zweigpraxis ist keine D-Arztpraxis. Sie dient nicht der d-&rztlichen Erstversorgung oder der
Durchflhrung von Eingriffen.

Die Zweigpraxis muss barrierefrei zuganglich und ausgestattet sein.

Es gelten die Grundséatze zur personlichen Leistungserbringung. Eine d-arztliche Verfugbarkeit
(Montag-Freitag 9.00-16.00 Uhr) muss nicht gewahrleistet werden.




Auslegungsgrundsétze zu den Anforderungen zur Beteiligung am D-Arzt-Verfahren

Herausgeber

Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Glinkastrafl3e 40

10117 Berlin

Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
Fax: 030 13001-9876

E-Mail: info@dguv.de
Internet: £ www.dguv.de



mailto:info@dguv.de
http://www.dguv.de/

	Rundschreiben D 08/2025
	Neue Anforderungen zur Beteiligung von Kindertraumatologinnen und Kindertraumatologen am ambulanten Durchgangsarztverfahren (DAV Kind) ab 01.07.2025
	Einfügen aus "D-Arzt-Anforderungen Kind - barrierefreie Vorlage _mit Anlage 20250604.pdf"
	D-Arzt-Anforderungen Kind - barrierefreie Vorlage _Stand 2025_01_16
	Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger nach § 34 SGB VII zur Beteiligung von Kindertraumatologinnen und Kindertraumatologen am Durchgangsarztverfahren (DAV Kind) 
	In der Fassung vom 01.07.2025 
	Herausgeber 


	Anlage Eingriffsräume - D-Arzt-Anforderungen
	In der Fassung vom 1. Januar 2024 
	Präambel 
	Eingriffsraum Kategorie A 
	Eingriffsraum Kategorie B 


	Einfügen aus "da-auslegungsgrundsaetze.pdf"
	zu den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherungs-träger zur Beteiligung am Durchgangsarztverfahren 
	(in der Fassung vom 01.01.2024)1 
	Stand: 01.01.2024 
	Ziffer 2.1 (Fachliche und fachlich-organisatorische Weisungsfreiheit) 
	Ziffer 5.2 (Persönliche Leistungserbringung) 
	1. Ambulant tätige D-Ärztinnen/D-Ärzte 

	Delegationsfähige durchgangsärztliche Leistungen 
	Nicht delegationsfähige durchgangsärztliche Tätigkeiten 

	2. Am Krankenhaus tätige D-Ärztinnen/D-Ärzte 
	Delegationsfähige durchgangsärztliche Tätigkeiten 
	Beschränkt delegationsfähige durchgangsärztliche Tätigkeiten 
	Nicht delegationsfähige durchgangsärztliche Tätigkeiten 
	Ziffer 5.3 (durchgangsärztliche Verfügbarkeit) 
	Ziffer 6.3.1 (Ruhen der d-ärztlichen Tätigkeit) 
	Regelung für d-ärztliche Zweigpraxis 

	Herausgeber 



